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Schlußbestimmungen

§25

Die Vorschriften der §§ 6, 14, 15 Abs. 3, des § 21 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 sowie des § 2 Abs. 1 über die Aufbewahrung in 
Apotheken und § 16 Absätze 1 bis 3 über die Vernichtung in 
Apotheken gelten nicht für die Suchtmittel, ,die im Teil II В 
des Suchtmittelverzeichnisses (Anlage 1 zur Ersten Durchfüh
rungsbestimmung) genannt sind.

§26

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 15. Mai 1974 in 
Kraft.

Berlin, den 28. Januar 1974

Der Minister für Gesundheitswesen

OMR Prof. Dr. sc. med. M e c k l i n g e r

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft

К  u  h  r  i  g

Vierte Durchführungsbestimmung* 
zum Suchtmittelgesetz

— Betreuung von Suchtkranken — 

vom 28. Januar 1974

Auf Grund des § 13 des Suchtmittelgesetzes vom 19. Dezem
ber 1973 (GBL I Nr. 58 S. 572) wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane folgendes be
stimmt:

§ 1
(1) Über Beobachtungen und Mitteilungen gemäß § 9 des 

Suchtmittelgesetzes, die den Verdacht auf einen Mißbrauch 
von Suchtmitteln nahelegen, ist der Kreisarzt zu informieren, 
der für den Wohnort des betreffenden Bürgers, auf den sich 
die Beobachtung bezieht, zuständig ist.

(2) Der Kreisarzt hat zu allen ihm zugegangenen Informatio
nen gemäß Abs. 1 unverzüglich die erforderlichen Nachprü
fungen einzuleiten. Dabei soll derjenige, der die Beobach
tung mitgeteilt hat, gehört werden.

(3) Ergeben die Nachprüfungen gemäß Abs. 2 Anhaltspunkte 
für einen Verdacht auf Mißbrauch von Suchtmitteln, so hat der 
Kreisarzt mit dem Bürger, auf den sich der Verdacht bezieht, 
eine Aussprache zu führen. Zu der Aussprache soll ein Fach
arzt für Psychiatrie und Neurologie und, wenn erforderlich, 
der behandelnde Arzt des betreffenden Bürgers hinzugezogen 
werden.

§ 2

(1) Ist der Verdacht auf Mißbrauch von Suchtmitteln be
gründet, so hat der Kreisarzt den betreffenden Bürger schrift
lich aufzufordern, sich in einer bestimmten psychiatrischen 
Einrichtung einer Begutachtung zu unterziehen. Die Aufforde
rung ist mit einer Fristsetzung zu verbinden. Die festgelegte 
Einrichtung ist mit der Beobachtung und Begutachtung zu 
beauftragen.

(2) Bürger, die sich einer psychiatrischen Begutachtung 
unterziehen und die Anspruch auf Leistung der Sozialver
sicherung haben, sind für die Zeit der Beobachtung hinsicht
lich der Leistungen der Sozialversicherung Kranken gleich
gestellt. Beobachtungen und Begutachtungen, die bei nicht 
sozialversicherten Bürgern vorgenommen werden, gehen zu 
Lasten des Rates des Kreises, Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen.
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(3) Ergibt das psychiatrische Gutachten, daß der Verdacht 
auf Suchtmittelmißbrauch nicht begründet ist, so hat der Be
gutachtete Anspruch auf Entschädigung durch den Rat des 
Kreises, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, für den 
ihm während der Zeit der Beobachtung entgangenen Verdienst. 
Die Mittel hierfür werden im Haushalt des Ministeriums für 
Gesundheitswesen bereitgestellt.

§3
(1) Bürger, bei denen durch psychiatrische Begutachtung 

festgestellt wird, daß sie suchtkrank sind, und Bürger, die 
trotz begründeten Verdachtes auf Suchtmittelmißbrauch der 
Aufforderung zur psychiatrischen Begutachtung (§ 2 Abs. 1) 
nicht Folge leisten, sind vom Rat des Kreises, Abteilung Ge
sundheits- und Sozialwesen, zu erfassen. Sie werden in ein 
Verzeichnis der Suchtkranken eingetragen. Der Kreisarzt hat 
die medizinische Betreuung der Suchtkranken zu veranlassen.

(2) Bürger, die im Verzeichnis der Suchtkranken eingetragen 
sind, dürfen am Verkehr mit Suchtmitteln nicht teilnehmen. 
Die Anwendung suchtmittelhaltiger Arzneimittel aus medi
zinischer Indikation bleibt hiervon unberührt (§4).

(3) Im Verzeichnis der Suchtkranken Eingetragene (Sucht
kranke) können zu zumutbaren Verhaltensweisen verpflichtet 
werden, die geeignet sind, angeordnete Verbote und Beschrän
kungen der Verschreibung, Abgabe oder des Erwerbs von 
suchtmittelhaltigen Arzneimitteln zu sichern. Ärzte, Zahn
ärzte, Tierärzte und Apotheken sowie Betriebe und Einrich
tungen, die am Verkehr mit Suchtmitteln beteiligt sind, 
haben vom Kreisarzt mitgeteilten Verpflichtungen, die Sucht
kranken auferlegt sind, entsprechend Rechnung zu tragen.

(4) über die Eintragung in das Verzeichnis der Suchtkran
ken sowie über Verpflichtungen gemäß Abs. 3 entscheidet der 
Kreisarzt.

(5) Der Inhalt des Verzeichnisses der Suchtkranken sowie 
Mitteilungen über Verpflichtungen gemäß Abs. 3 unterliegen 
den besonderen Vorschriften über berufliche und dienstliche 
Schweigepflicht.

§4
Für Suchtkranke, bei denen eine medizinische Indikation 

zur Anwendung suchtmittelhaltiger Arzneimittel besteht, dür
fen suchtmittelhaltige Arzneimittel nur an den behandelnden 
Arzt oder eine von diesem beauftragte medizinische Fach
kraft zur unmittelbaren Verabreichung am Kranken gegeben 
werden. Suchtmittelhaltige Arzneimittel dürfen Suchtkranken 
nicht zur eigenhändigen Anwendung oder zur Aufbewahrung 
überlassen werden.

§5
(1) Der Rat des Kreises, Abteilung Gesundheits- und Sozial

wesen, hat die Eintragung von Suchtkranken nach Muster 
(Anlage) sowie Veränderungen und Löschungen im Verzeich
nis der Suchtkranken allen Apotheken des Kreises zu über
senden.

(2) Der Rat des Kreises, Abteilung Gesundheits- und Sozial
wesen, hat darüber hinaus eine Ausfertigung jeder Mitteilung 
gemäß Abs. 1 dem Zentralen Suchtmittelbüro beim Ministe
rium für Gesundheitswesen zuzusenden. Dieses übermittelt 
den Inhalt der ihm zugegangenen Mitteilung an die Räte der 
Bezirke, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen. Für die 
Aufbewahrung der Belege ist der Bezirksapotheker verant
wortlich.

§ 6

(I) Die Eintragung im Verzeichnis der Suchtkranken ist zu 
löschen, wenn bei dem Eingetragenen durch psychiatrische 
Begutachtung nicht festgestellt wird, daß er suchtkrank ist, 
wenn der Eingetragene von seiner Erkrankung geheilt ist und 
eine akute Rückfallgefahr nicht mehr besteht oder wenn der 
Eingetragene verstorben ist. Der Eingetragene oder dessen 
gesetzlicher Vertreter kann beim Kreisarzt nach Wegfall der 
Voraussetzungen für die Eintragung Antrag auf Löschung im 
Verzeichnis der Suchtkranken stellen.


